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Beschlusslauf 
 

 
 
 

Bebauungsplan Nr. 30/2019 "Solarpark Niederseelbach" und 16. Änderung des 
Flächennutzungsplanes 
Änderung des Geltungsbereiches 

 

 

 
 
Gemeindevorstand 

 
am 25.04.2022 

GV/029/2021-2026 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, wie folgt zu beschließen:  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 30/2019 "Solarpark Niederseelbach" und der 
16. Änderung des Flächennutzungsplanes wird um das Flurstück 13 der Flur 5 Gemarkung 
Niederseelbach ergänzt. 
 
Für das besagte Flurstück soll die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB und der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
beschlossen 
 
 
 
 
Ortsbeirat Niederseelbach 

 
am 10.05.2022 

OB Nds/009/2021-2026 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 0  Nein 5  Enthaltung 1   
  



Bauausschuss am 16.05.2022 
BA/012/2021-2026 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, wie folgt zu beschließen:  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 30/2019 "Solarpark Niederseelbach" und der 
16. Änderung des Flächennutzungsplanes wird um das Flurstück 13 der Flur 5 Gemarkung 
Niederseelbach ergänzt. 
 
Für das besagte Flurstück soll die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB und der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 8  Nein 1  Enthaltung 2   
 
 
 
 
 
Sozial-, Umwelt- und Klimaausschuss 

 
am 17.05.2022 

SUKA/010/2021-2026 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, wie folgt zu beschließen:  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 30/2019 "Solarpark Niederseelbach" und der 
16. Änderung des Flächennutzungsplanes wird um das Flurstück 13 der Flur 5 Gemarkung 
Niederseelbach ergänzt. 
 
Für das besagte Flurstück soll die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB und der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 9  Nein 0  Enthaltung 2   
 
 
 
 
 
Gemeindevertretung 

 
am 25.05.2022 

GemV/008/2021-2026 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 30/2019 "Solarpark Niederseelbach" und der 
16. Änderung des Flächennutzungsplanes wird um das Flurstück 13 der Flur 5 Gemarkung 
Niederseelbach ergänzt. 
 
Für das besagte Flurstück soll die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB und der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 25  Nein 8  Enthaltung 1   
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